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I/A Äußerung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 

I/A 1: Äuß_28_FNP_Öffent_001 

 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu Bedarf 

In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch ein 

geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, 

den Einwohnern ausreichend Kitaplätze zur Verfügung zu stellen. Auch unter 

Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von keinem Rückgang des 

Bedarfs auszugehen, sodass die Aufstellung des Bebauungsplans zugunsten einer Kita in 

Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 

Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich Kinder und 

Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der weiteren Planung als 

Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 

57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen 

Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 

Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 

Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 

Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung wird 

anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den Rat der Stadt 



Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder 

und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt 

wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die 

nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des 

Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die 

aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der 

Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 

Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im 

Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 

Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. 

Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar und geben 

unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern 

grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. 

Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 

Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 

entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben 

sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. Grundsätzlich gilt natürlich 

das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben. 

Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des Rechtsanspruches, 

eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch ein Großteil aus 

unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine Vielzahl an Einrichtungen 

wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), bei anderen Standorten läuft 

aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  

Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen, sowie das Fehlen 

von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 

Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als 

angemessen / erforderlich betrachtet. 

Zu Verkehr Widdauener Straße und Ringstraße 

Die in der Äußerung genannten verkehrlichen Problematiken sind nicht Gegenstand der 

Planungsebene des Flächennutzungsplans. 

Auf der Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 252/I "Hitdorf - 

Kindertagesstätte Weinhäuserstraße" wurden die verkehrlichen Auswirkungen detailliert 

untersucht: 

Im Bereich der Weinhäuserstraße, die einen Mindestfahrbahnquerschnitt von 4,80 m aufweist, 

ist die Begegnung zweier Pkw problemlos möglich. Hinsichtlich parkender Autos, außerhalb 

der Parkbuchten ist eine Begegnung zweier Pkw nicht durchgängig möglich. Aufgrund der 

geringen Länge des Straßenabschnittes ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu längeren 

Wartezeiten kommt, selbst zur morgendlichen Spitzenstunde zwischen 8:00 und 9:00 Uhr mit 

insgesamt 114 Kfz, relativ gering. Ferner handelt es sich um eine geradlinig ausgebaute 

Straße, so dass ein vorausschauendes Fahren möglich ist. 

Um Problemen mit der Unterbringung des ruhenden Verkehrs und der Abwicklung des 

Holens und Bringens vorzubeugen, sind gemäß städtebaulichem Konzept insgesamt 32 

Stellplätze, inklusive drei mit Ladeinfrastruktur und zwei für Menschen mit Behinderung 

vorgesehen. Gemäß Stellplatzsatzung der Stadt Leverkusen müssten insgesamt nur 10 

Stellplätze und gemäß Verkehrsgutachten insgesamt nur 15 Stellplätze errichtet werden. 

Hinsichtlich der relativ hohen Anzahl an Stellplätzen ist nicht davon auszugehen, dass die 

Weinhäuserstraße zusätzlich als Parkraum genutzt wird. 

 



Um die Auswirkungen auf die Umgebung betrachten zu können, wurde ebenfalls der Verkehr 

der AWO Kitas auf dem 200 m langen Streckenabschnitt zwischen der Weinhäuserstraße und 

Widdauener Straße betrachtet und in dem überarbeiteten Verkehrsgutachten dargestellt. Auf 

Grund der hohen Dichte von Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und 

Bringverkehrs, kommt es zeitweise zu einem gestörten Verkehrsfluss. Die morgendliche 

Spitzenstunde im Planfall entspricht in etwa der heutigen Situation in der Nachmittagsspitze. 

Insgesamt sind nur geringe Wartezeiten von unter 5 Sekunden zu verzeichnen, die sich durch 

die insgesamt fünf Engstellen summieren können. Aus verkehrstechnischer Sicht wird zur 

Entschärfung der Situation eine Reduzierung der Engstellen empfohlen. Ferner sollte die 

Fahrbahn von ordnungswidrig haltenden Kfz des Hol- und Bringverkehrs freigehalten 

werden. Im Bereich zwischen den Häusern Ringstraße 86 und 88 wurde bereits ein 

Halteverbot umgesetzt, was zur Verbesserung des Verkehrsflusses führt. 

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass durch die vorgesehene Planung keine wesentlichen 

Verschlechterungen hervorgerufen werden. 

Die Lösung eines Problems, das im Wesentlichen außerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans liegt und nicht durch das Planvorhaben hervorgerufen wird, kann nicht auf 

den Vorhabenträger übertragen werden (sogenanntes „Koppelungs- und 

Verhältnismäßigkeitsgebot“). 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 

  



I/A 2: Äuß_28_FNP_Öffent_002 

 

 
 



 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu Bedarf 

In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch ein 

geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, 

den Einwohnern ausreichend Kitaplätze zur Verfügung zu stellen. Auch unter 

Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von keinem Rückgang des 



Bedarfs auszugehen, sodass die Aufstellung des Bebauungsplans zugunsten einer Kita in 

Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 

Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich Kinder und Jugend 

(FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 

wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld 

sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 

Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 

Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 

Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung wird 

anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den Rat der Stadt 

Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder 

und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt 

wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die 

nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des 

Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die 

aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der 

Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 

Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im 

Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 

Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. 

Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar und geben 

unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern 

grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. 

Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 

Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 

entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben 

sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. Grundsätzlich gilt natürlich 

das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben. 

Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des Rechtsanspruches, 

eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch ein Großteil aus 

unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine Vielzahl an Einrichtungen 

wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), bei anderen Standorten läuft 

aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  

Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen 

von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 

Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als 

angemessen / erforderlich betrachtet. 

Zu Verkehrsgutachten 

Die in der Äußerung genannten verkehrlichen Problematiken sind nicht Gegenstand der 

Planungsebene des Flächennutzungsplans. 

Auf der Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 252/I "Hitdorf - 

Kindertagesstätte Weinhäuserstraße" wurden die verkehrlichen Auswirkungen detailliert 

untersucht: 

Die dem Verkehrsgutachten (Stand: Januar 2022) zugrundeliegenden Annahmen wurden 

derweil anhand der oben genannten Bedarfe aktualisiert (Stand: Dezember 2023). 



Der Wohnort der Kinder und ihrer Eltern hat einen bedeutenden Einfluss auf die 

Verkehrsmittelwahl. Während die Hitdorfer: innen ihre Kinder in hohem Maße zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad bringen und holen, da die Wege innerhalb des Stadtteils kurz sind, ist bei 

Eltern aus weiter entfernten Wohnorten zu erwarten, dass verstärkt der Pkw als 

Verkehrsmittel genutzt wird. Hierbei dürfte neben der größeren Entfernung auch die 

Kopplung der Begleitwege mit dem Arbeitsweg eine größere Rolle spielen als bei den kurzen 

Wegen innerhalb des Stadtteils. 

Unter Berücksichtigung der Verkehrsmittelwahl anhand des Wohnortes bzw. der Entfernung 

zur Kita, sowie der Verkehrsmittelwahlverteilung, inklusive Beachtung der Wegezwecke der 

Einwohner der Stadt Leverkusen wird der Anteil des motorisierten Individualverkehrs auf 

60 % prognostiziert. Weiteren Untersuchungen zufolge lag der Anteil des motorisierten 

Individualverkehrs an Leverkusens Kitas (2010) zwischen 37 % und 61 %. Demnach ist der 

mit 60 % angesetzte Anteil an motorisierten Individualverkehr verhältnismäßig hoch 

angesetzt. 

Die Verkehrszählungen wurden in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen vom 5. bis 

7. September 2023 an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / 

Widdauener Straße erneut durchgeführt. Die Wetterbedingungen variierten und es wurden 

Temperaturen von maximal 30 °C und minimal 12 °C festgestellt, sodass von einem normalen 

Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. Die Zählungen fanden weder während dem 

Einfluss der Baustelle noch während der Corona bzw. Home-Office Pflichtzeiten und 

Schulferien statt. Darauf aufbauend wurde das Verkehrsgutachten überarbeitet. Anders als in 

der Stellungnahme aufgeführt, gab es 2021 am Knotenpunkt Ringstraße / Weinhäuserstraße 

baustellenbedingt ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich. Selbiges gilt für die westliche 

Ortseinfahrt, sowie für den Knotenpunkt Ringstraße / Langenfelder Straße. Insgesamt hat die 

Verkehrsstärke 2023 im Vergleich zu den Untersuchungen im Jahr 2018 und 2021 

abgenommen. 

Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / 

Widdauener Straße sind auch unter Berücksichtigung des Mehrverkehrs durch den Hol- und 

Bringverkehr in den morgendlichen und nachmittäglichen Spitzenstunden mit der 

Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. Aus verkehrlicher Sicht steht dem Planvorhaben 

nichts entgegen. 

Zu Gefahr 

Die in der Äußerung genannten verkehrlichen Problematiken sind nicht Gegenstand der 

Planungsebene des Flächennutzungsplanes. 

Auf der Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 252/I "Hitdorf - 

Kindertagesstätte Weinhäuserstraße" wurden die verkehrlichen Auswirkungen detailliert 

untersucht: 

 

Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf weiteren 

Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h 

vorgeschrieben. Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung werden das Unfallrisiko reduziert 

und eine sichere Verkehrsführung in Wohngebieten ermöglicht. Ferner ist so die Nutzung der 

Straße sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für den nicht motorisierten Verkehr geeignet. Eine 

separate Radwegeführung ist für die Verkehrssicherheit nicht erforderlich. Ferner sind 

Fußwege ausreichend vorhanden. Geschwindigkeitsüberschreitungen, sowie die Missachtung 

sonstiger Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens und können 

auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 



Maßnahmen zur sicheren Verkehrsabwicklung, insbesondere bei Gebieten außerhalb des 

Geltungsbereiches sind nicht auf Ebene des Bebauungsplans zu treffen. Die Umsetzung von 

Empfehlungen des Verkehrsgutachtens sind ebenfalls nicht Bestandteil des 

Bauleitplanverfahrens. Im Rahmen der Ausführungsplanung sind, wenn nötig, erforderliche 

Maßnahmen mit der Stadt Leverkusen abzustimmen. Im Bereich der an der Ringstraße 

gelegenen Kindertagesstätten wurden bspw. bereits verkehrstechnische Maßnahmen zur 

Verbesserung des Verkehrsflusses vorgenommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Den Äußerungen wird teilweise gefolgt.
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I/A 3: Äuß_28_FNP_Öffent_003 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu Bedarf 

In Leverkusen besteht ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht jedoch ein 

geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, 

den Einwohnern ausreichend Kitaplätze zur Verfügung zu stellen. Auch unter 

Berücksichtigung der statistischen Bevölkerungsentwicklung ist von keinem Rückgang des 

Bedarfs auszugehen, so dass die Aufstellung des Bebauungsplans zugunsten einer Kita in 

Hitdorf als erforderlich betrachtet wird. 
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Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs wurden von dem Fachbereich Kinder und 

Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt und in der weiteren Planung als 

Grundlage verwendet. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 

57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen 

Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 

Mit Vollendung des ersten Lebensjahres besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz in der Kindertagesbetreuung. 

Dazu wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet 

Leverkusen fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung wird 

anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt. Hierzu wird die durch den Rat der Stadt 

Leverkusen festgelegte Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder 

und 100 % im Bereich der über 3-jährigen Kinder zugrunde gelegt. Ebenfalls zugrunde gelegt 

wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die 

nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den Ergebnissen der Vorausberechnung des 

Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die 

aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der 

Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 

Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im 

Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 

Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. 

Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar und geben 

unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern 

grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Kita sie ihr Kind anmelden wollen. 

Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger der Kita, Größe der Kita, 

Konzept der Kita, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc. Auch die Träger können frei 

entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Damit ergeben 

sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. Grundsätzlich gilt natürlich 

das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben.   

Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des Rechtsanspruches, 

eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch ein Großteil aus 

unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine Vielzahl an Einrichtungen 

wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), bei anderen Standorten läuft 

aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde abgeschlossen (z.B. Fester Weg).  

Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen sowie das Fehlen 

von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 

Stadtteilen, wird die 28. Änderung des Flächennutzungsplans als vorbereitende 

Bauleitplanung als erforderlich und angemessen betrachtet.  

 

Die in der Äußerung genannten verkehrlichen Problematiken (Nahmobilität und ÖPNV) sind 

nicht Gegenstand der Planungsebene des Flächennutzungsplanes. 

Auf der Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 252/I "Hitdorf - 

Kindertagesstätte Weinhäuserstraße" wurden die verkehrlichen Auswirkungen detailliert 

untersucht: 

 

Zu Nahmobilität 

Wie zuvor aufgeführt, wurden für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 58 Kinder aus Hitdorf, 57 

Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten 
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für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. Insbesondere Familien, die in Hitdorf selbst oder in den 

direkt benachbarten Orten wohnen, profitieren von einem wohnortsnahen Betreuungsplatz. 

Insgesamt berücksichtigt das Vorhaben das Mobilitätskonzept dahingehend, dass ausreichend 

Stellplätze für Fahrräder und Lastenräder, inklusive Elektro-Ladestationen für Fahrräder und 

Autos vorgesehen sind. Darüber hinaus grenzt das Plangebiet an vorhandene Wohnbebauung, 

sodass der Aspekt „Stadt der kurzen Wege“ aufgegriffen wird. 

Zu ÖPNV 

Die Begründung wurde entsprechend aktualisiert und die Lage der Bushaltestelle 

berücksichtigt. In einer Entfernung von ca. 250 m, bzw. 3 Gehminuten besteht eine 

Anbindung des Plangebietes an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über die an der 

Ringstraße gelegene Bushaltestelle „Weinhäuserstraße“. Von hier aus verkehren im 20-

Minuten-Takt Busse in Richtung Nordwest zum Antoniushof sowie in Richtung des 

Monheimer Zentrums und Busbahnhofs. 600 m südlich bzw. 9 Gehminuten entfernt vom 

Plangebiet befindet sich die Bushaltestelle „Leverkusen Werftstraße“. Ebenfalls im 20-

Minuten-Takt verkehren die Busse hier in entgegengesetzter Richtung Opladen Bahnhof, zum 

Leverkusener Ortszentrum, sowie zum Bahnhof „Leverkusen Mitte“ welcher von Zügen des 

Nah- sowie Fernverkehrs angefahren wird. Insgesamt kann die Erschließung der Kita durch 

den ÖPNV als gut bis mittelmäßig bewertet werden.  

Zu Standortalternativenprüfung 

Das Kapitel „Standortalternativenprüfung“ wurde derweil überarbeitet. Seitens der 

Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des Rechtsanspruches auf einen 

Betreuungsplatz für Kinder, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Hiervon wurden jedoch auch 

ein Großteil aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar klassifiziert, eine Vielzahl an 

Einrichtungen wurde bereits realisiert (z.B. an der Ringstraße in Hitdorf), bei anderen 

Standorten läuft aktuell das Bebauungsplan-Verfahren oder wurde abgeschlossen (z.B. Fester 

Weg).  

Angesichts des bestehenden Gesamtbedarfs an Kitaplätzen in Leverkusen, sowie das Fehlen 

von geeigneten Flächen für eine Kitanutzung sowohl in Hitdorf als auch in anderen 

Stadtteilen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes zugunsten einer Kita in Hitdorf als 

angemessen / erforderlich betrachtet. 

Zu Weiteres Verfahren 

Als nächster Verfahrensschritt wird die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und die 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB angestrebt. Der Beschluss zur Offenlage wird von dem Ausschuss für 

Stadtentwicklung, Planen und Bauen gefasst. Als Grundlage zur Beschlussfassung dient der 

Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung einschließlich Begründung und Umweltbericht, 

sowie sonstiger Fachgutachten.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Den Äußerungen wird teilweise gefolgt. 
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I/B Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 

I/B 1: NABU, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., LNU 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Der Klimaschutz, sowie Natur- und Artenschutz sind wichtige Bestandteile der 

Bauleitplanung, die zu berücksichtigen sind. Hierzu werden auf Ebene des parallel 

betriebenen Bebauungsplanverfahrens Festsetzungen bezüglich umfangreicher 

Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern und das 
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Anlegen von Grünflächen, getroffen. Um sicher zu gehen, dass keine weiteren Flächen im 

Plangebiet versiegelt werden, werden die überbaubaren Flächen auf Ebene des 

Bebauungsplanes geregelt. Insgesamt soll die Fläche unter hohen ökologischen Standards, 

auch in Bezug auf einen energieeffizienten Bau, entwickelt werden. Darüber hinaus wird ein 

landespflegerischer Fachbeitrag, in dem der Eingriff in Landschaft und Natur bewertet und 

bilanziert wird, erstellt. Dieser dient der Ermittlung des Kompensationsbedarfes. Auf 

Grundlage des Ergebnisses werden innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 

Nr.252/I Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von Freiflächen bestimmt und umgesetzt. 

Es gilt zum einen, die Ziele des Klimaschutzes zu berücksichtigen und zum anderen muss 

weiterhin den Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Zwar wird mit dem 

Neubau einer Kita eine derzeit unbebaute Fläche versiegelt, insgesamt handelt es sich bei der 

Fläche aber um einen Standort, der an bestehende Wohnbebauung und Freiflächen angrenzt 

und sich dementsprechend als Kita-Standort eignet. Die überwiegende Fläche im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 252/I bleibt unversiegelt und führt in Kombination 

mit den o.g. Begrünungsmaßnahmen, sowie dem vorgesehenen Naturerfahrungsraum zu 

einem insgesamt vertretbaren Maß an neu zu versiegelnder Fläche. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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I/B 2: Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde der länderübergreifende Hochwasserschutz betrachtet. 

Hierzu wurden insbesondere die in der Stellungnahme genannten Ziele und Grundsätze 

untersucht. 

Ziel I.2.1 beinhaltet eine vorausschauende Prüfung der bei öffentlichen Stellen verfügbaren 

Daten im Hinblick auf Hochwasserereignisse unter anderem durch Starkregen und 

oberirdische Gewässer. Das Plangebiet liegt in einem Gebiet, das von einem HQextrem 

betroffen ist. Ein HQextrem ist statistisch deutlich seltener als alle 100 Jahre zu erwarten.  

Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens wurde ein 

Überflutungsnachweis für ein 30-jähriges Starkregenereigniss zur Berechnung des 

erforderlichen Rückhaltevolumens erstellt. Demnach sind für die Dachflächen und 

versiegelten Flächen der Kita 47,15 m³ und für die vorgesehene Parkplatzfläche 49,16 m³ 

zurückzuhalten. Der Nachweis einer Regenwasser-Rückhaltung ist erbracht, wenn das 

entsprechende Rückhaltevolumen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen ist. Durch eine 

Absenkung der Spielplatzfläche und der Parkplatzfläche um 5 cm kann das erforderliche 

Rückhaltevolumen nachgewiesen werden. Die konkrete Planung und Umsetzung erfolgt in 

der Ausführungsplanung. Ferner werden als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel 

Begrünungsmaßnahmen planungsrechtlich festgesetzt. Hierzu zählen beispielweise eine 

Dachbegrünung, sowie das Anpflanzen beziehungsweise den Erhalt von Pflanzen. 

Dem Grundsatz II.2.2 (G) wird dahingehend Rechnung getragen, dass in Hitdorf, sowie 

Rheindorf keine geeigneten Flächen für die Errichtung einer Kita zur Verfügung stehen, 

jedoch ein hoher Bedarf an Kitaplätzen zu verzeichnen ist. Zur Einschätzung des 

Hochwasserrisikos und der ggf. erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen für den 

Objektschutz wird im Rahmen der Ausführungsplanung ein zertifizierter Hochwasserberater 

hinzugezogen. 

II.3 (G) besagt, dass raumbedeutsame, kritische Infrastrukturen mit länder- oder 

staatsgrenzenüberschreitender Bedeutung, weitere kritische Infrastrukturen, soweit sie von der 

BSI-Kritisverordnung erfasst sind, sowie bauliche Anlagen, die ein komplexes 
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Evakuierungsmanagement erfordern in Risikogebieten außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten weder geplant noch zugelassen werden. Die Anlage zur 

Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden 

Hochwasserschutz besagt, dass zu den Anlagen, mit einem komplexen 

Evakuierungsmanagement, Anlagen zählen, bei denen eine regelhafte Kennzeichnung des 

Fluchtweges nicht ausreicht. Beispielhaft werden Bewohner:innen von Pflegeheimen, 

Krankenhäusern und Gefängnissen genannt. Hinsichtlich des Planvorhabens lässt sich sagen, 

dass es sich bei der Kindertagesstätte um eine verhältnismäßig kleine Einrichtung handelt, die 

eine relativ hohe Betreuungsdichte aufweist. Darüber hinaus werden standardmäßig 

Evakuierungspläne, die auf die Bedürfnisse von Kindern ausgelegt sind, erstellt. Auf 

Grundlage der zuvor genannten Aspekte ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei dem 

Planvorhaben um eine bauliche Anlage, die ein komplexes Evakuierungsmanagement 

erfordert, handelt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Hinweise werden beachtet. 
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I/B 3: Geologischer Dienst NRW 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

In dem parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren wird ein Hinweis zur Lage des 

Plangebietes in der Erdbebenzone 1, sowie zur Anwendung der genannten technischen DIN-

Normen aufgenommen. 

Im Bereich der projektierten Kindertagesstätte steht gemäß der digitalen Bodenkarte von 

Nordrhein-Westfalen des geologischen Dienstes im Maßstab 1:50.000 (IS BK 50) eine 

Braunerde, zum Teil tiefreichend humos, stellenweise podsolig (Bodeneinheit L4906_B841) 

an. Die tiefgründigen Sand- oder Schuttböden mit ihrer hohen Funktionserfüllung als 
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Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte werden als schutzwürdig klassifiziert. Die 

Wertzahl der Bodenschätzung liegt zwischen 25 bis 35 und ist somit gering. 

Im östlichen Bereich des Plangebietes liegen die Wertzahlen der Bodenschätzung zwischen 

45 und 7. Im Bereich der mittleren bzw. hohen Wertzahlen ist eine Überbauung nicht 

vorgesehen. Hier ist die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung 

Parkanlage, sowie der Zweckbestimmung Spielplatz im Osten. Ferner werden auf Ebene des 

Bebauungsplans Festsetzungen hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksfläche getroffen, 

um die Versieglung auf ein Minimum zu reduzieren. 

Ferner wurde im Rahmen des Verfahrens ein Umweltbericht erarbeitet, in dem unter anderem 

das Schutzgut Boden betrachtet wird. Die durch den Bebauungsplan ermöglichten 

Bauvorhaben führen anlagebedingt zu einer Inanspruchnahme und Versiegelung von 

Boden/Fläche. Bei der Inanspruchnahme von Böden ist der Vorsorgegrundsatz von zentraler 

Bedeutung, denn Böden bedürfen nicht nur als eine nicht vermehrbare Ressource besonderem 

Schutz. Aufgrund der langen Zeiträume, die zur Bodenentwicklung nötig sind, müssen 

Eingriffe in Böden in der Regel als nicht reversibel angesehen werden.  

Die Planung sieht als Art der baulichen Nutzung die Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche 

vor. Durch die Überbauung kommt es zu einem vollständigen Verlust der natürlichen 

Bodenfunktionen und schutzwürdige Böden werden dem Naturhaushalt entzogen. Der 

natürliche Wasserkreislauf ist am Ort der Versiegelung unterbrochen, ebenso verliert der 

Boden seine Funktion als potenzieller Vegetations-standort. 

Der Verlust jeglicher Bodenfunktionen führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Boden. Durch Minderungsmaßnahmen (wie z. B. der Verbleib des unbelasteten 

Bodenaushubs im Gebiet, Einhaltung der DIN 18915 für Bodenarbeiten, flächensparende 

Lagerung von Baustoffen und Erdmaterial, Beseitigung aller Anlagen der 

Baustelleneinrichtung nach Beendigung der Bauphase) können die negativen Auswirkungen 

in einem gewissen Rahmen reduziert werden. Zudem sieht die Planung bereits Flächen vor, 

die als unversiegelte Bereiche bestehen und so dem natürlichen Bodenhaushalt erhalten 

bleiben. 

Im Bereich der öffentlichen Grünfläche wird die bestehende Freifläche erhalten und durch die 

Pflanzung von Gehölzen aufgewertet. Grundsätzlich ist die Flächenbeanspruchung auf das 

direkte Vorhaben begrenzt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Äußerung wird gefolgt. 
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I/B 4: LVR Amt für Bodendenkmalpflege 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Der genannte Hinweis zur Meldepflicht von Bodenfunden wird in den Bebauungsplan, der im 

Parallelverfahren aufgestellt wird, aufgenommen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Äußerung wird gefolgt. 
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I/ C: Äußerung der Fachbereiche der Stadt Leverkusen 

I/C 1: Stadt Leverkusen Fachbereich 37 - Feuerwehr 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Seitens der Brandschutzdienststelle bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C 2: Stadt Leverkusen, Fachbereich 32 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 

Die Hinweise zu 1. Grundwasser und Wasserschutzgebiet werden zur Kenntnis genommen. 

Der Äußerungen zu 2. Oberflächengewässer und Hochwasserschutz werden in der Planung 

berücksichtigt. Zur Einschätzung des Hochwasserrisikos am Standort und der ggf. 

erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen für den Objektschutz wird ein zertifizierter 

Hochwasserberater miteingebunden. Ein hochwasserangepasstes Bauen ist vorgesehen. 

Die Äußerungen zu 3. Abwasserbehandlung und -ableitung werden in der Planung 

berücksichtigt. Derweil wurde ein Entwässerungskonzept und ein hydrogeologisches 



27 
 

Gutachten erstellt. Das Schmutzwasser wird in das vorhandene öffentliche Kanalnetz geleitet 

und das Niederschlagswasser wird ortsnah versickert.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/C 3: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Seitens der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen bestehen keine grundsätzlichen 

Bedenken gegen die Planung. 
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Vorgesehen ist eine ortsnahe Versickerung des Niederschlagswassers. Der Hinweis, dass eine 

Änderung der Niederschlagswasserentwässerung über einen Regenwasserkanal dem 

Wupperverband zu melden ist, wird in der weiteren Planung berücksichtigt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B-C: Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der 

Behörden 
 

Während der öffentlichen Auslegung gingen von folgenden Trägern öffentlicher Belange 

Stellungnahmen ein, deren Äußerung aufgrund von Fehlanzeigen oder weil sie keine 

Bedenken beinhalten nicht abwägungsrelevant sind: 

- Amprion GmbH 

- Bezirksregierung Arnsberg  

- Bezirksregierung Köln Dezernat 25 

- Bezirksregierung Köln Dezernat 35 

- Bundeswehr für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

- Deutsche Telekom Technik 

- Deutsche Telekom Technik GmbH 

- Evangelische Kirchengemeinde Monheim 

- EVL –Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 

- Evonik Operations GmbH 

- Gascade 

- Industrie- und Handelskammer Köln 

- Landwirtschaftskammer NRW  

- LVR Amt für Denkmalpflege 

- Nahverkehr Rheinland GmbH 

- PLEdoc 

- Polizeipräsidium Köln 

- Plusnet GmbH 

- Rheinisch-Bergischer Kreis 

- Stadt Bergisch Gladbach FB 6-60 Mobilität und Stadtentwicklung 

- Stadt Burscheid, Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Liegenschaft 

- Stadt Leverkusen, FB 30 Recht und Vergabestelle 

- Stadt Leverkusen, FB 40 und 51 

- Stadt Leverkusen, FB 50 

- Stadt Leverkusen, FB 67 

- Stadt Leverkusen, FB 661 

- Stadt Monheim 

- Thyssengas GmbH 

- Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG 

- Wald und Holz NRW 

- WestNetz GmbH 

- Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH 

 

 

Diese Stellungnahmen werden im Abwägungsdokument nicht separat aufgeführt. 


